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Bebauungsplan Nr. 142 „Lette – Pflege- und Wohngemeinschaft„ der Stadt Oelde 
A) Entscheidungen zur vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 
B) Städtebaulicher Vertrag 
C) Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Siehe Einzelbeschlüsse im Sachverhalt.  
  
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 16.12.2019 hat der Rat der Stadt Oelde beschlossen, den Bebauungsplan   
Nr. 142 „Lette – Pflege- und Wohngemeinschaft“ aufzustellen. Da der Bebauungsplan im Ver-
fahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt wird, wird in diesem Verfahren auf die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet. Um gleichwohl eine ausreichende Information 
der Anwohner und interessierten Bürger sicher zu stellen, ist in der o. g. Sitzung zudem die 
Durchführung einer Bürgerversammlung beschlossen worden. In Ergänzung hierzu wurden bereits 
auch relevante Behörden beteiligt, um deren Belange frühzeitig berücksichtigen zu können. 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes soll eine unbebaute Fläche nordwestlich des Hotels 
Hartmann überplant werden. Im östlichen Plangebiet ist die Errichtung eines Gebäudes, welches 
24 Plätze in ambulanten Wohngemeinschaften, eine Tagespflege mit ca. 10 – 12 Plätzen, ein Café 
sowie 14 Wohnungen für betreutes Wohnen umfasst, vorgesehen. Im westlichen Plangebiet soll 
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die Möglichkeit der Errichtung von Baukörpern für barrierefreies Wohnen planungsrechtlich 
abgesichert werden. Eine Garagenanlage, die sich derzeitig auf dem Grundstück befindet, wird im 
Zuge der Realisierung der Neubauten abgerissen. 

Bei dem östlichen Baukörper handelt es sich um ein maximal dreigeschossiges Gebäude in  
V-Form. Im Westen des Plangebietes sind drei Baukörper in ein- bis zweigeschossiger Bauweise 
für die Wohnnutzung vorgesehen. Die Anbindung der inneren Erschließungsstraße erfolgt über die 
östlich verlaufende Hauptstraße, Stellplätze sind vorrangig im Nahbereich der Hauptstraße 
projektiert. Die vorgesehene Verkehrsfläche endet in einem Wendehammer. 
 
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 0,65 ha, liegt westlich der Hauptstraße und südlich 
des Lönsweges und umfasst das Flurstück 22 tlw. (Flur 24) und ist dem beiliegenden Über-
sichtsplan zu entnehmen (Anlage 1). 
 
Im Zuge der Weiterentwicklung des Vorhabens haben die bisherigen Planunterlagen für die 
anstehende Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
folgende wesentliche Änderungen erfahren: 
 

 Festsetzung vorhandener Grünstrukturen. 

 Ergänzung der Hinweise zum Artenschutz entsprechend des nun vorliegenden Artenschutz-
gutachtens. 

 Konkretisierung der Festsetzung zur Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten der westlichen 
Baukörper. 

 Verzicht auf den Gestaltungsplan auf der Planzeichnung, diesbezügliche Regelungen erfolgen 
im parallel zum Planverfahren mit dem Vorhabenträger abzuschließenden städtebaulichen 
Vertrag.  

 Anpassung der Hinweise auf der Planzeichnung.  

  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Oelde wird im Wege der Berichtigung angepasst, da dieser 
Bereich bislang in weiten Teilen als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt wird. Zukünftig soll 
die Fläche als „Wohnbaufläche“ dargestellt werden. Ein gesondertes Änderungsverfahren ist gem. 
§ 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 BauGB nicht erforderlich. 
 
Parallel zum Planverfahren ist mit dem Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag, welcher u. a. 
Fragen zur Erschließung und Gestaltung thematisiert, abzuschließen. Die Offenlage kann nicht 
begonnen werden, bevor dieser Vertrag von den beteiligten Parteien unterschrieben worden ist. 
 
Hinweis: Aus Kosten- und Umweltgründen wird darauf verzichtet, die Anlagen 4 (Artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag), 5 (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Ergänzung), 6 (Gutachten zu 
Geruchsimmissionen) und 7 (Städtebaulicher Vertrag) in Papierform zu verschicken. 
 
 

A) Entscheidungen zur vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
Behörden 
 

A1) Entscheidungen über die Anregungen der Öffentlichkeit 
 
Die vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 18.02.2020 bis 06.03.2020. 
Darüber hinaus hat am 28.02.2020 um 17.30 Uhr im Heimathaus „Letter Deele“ in Lette eine 
Bürgerversammlung stattgefunden. Einzelheiten hierzu sind aus der nachfolgenden Niederschrift 
ersichtlich.  
 
1.) Niederschrift  
über die Bürgerversammlung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13b 
i.V.m. § 13 (2) BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 142 "Lette – Pflege- und 
Wohnquartier" der Stadt Oelde 
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Termin   Dienstag, 18. Februar 2020 
Ort    Heimathaus „Letter Deele“ – Beelener Str. 7, 59302 Oelde 
Beginn:  17.30 Uhr 
Ende:   18.37 Uhr 
 
Anwesende:   von der Verwaltung: 

Herr Leson,   Stadt Oelde, Stadtbaurat  
   Herr Brandner,  Stadt Oelde, FD Planung und Stadtentwicklung 
 
   als Gäste: 
   Herr Remmert, First Retail Consult GmbH 
   Herr Hagemann,  H2O Architekten   
   Herr Tacke,   Büro Hempel + Tacke GmbH  
   Herr Schuller,   Büro Hempel + Tacke GmbH   
  
   sowie ca. 30 Bürger 
 
Herr Leson eröffnet die Bürgerversammlung. Er begrüßt die anwesenden Bürger/innen und stellt 
die o. g. Gäste sowie die Vertreter von der Verwaltung der Stadt Oelde vor. Er verweist auf die 
Möglichkeit, während der Präsentationen und den Vorstellungen Fragen zu stellen. Darüber hinaus 
erläutert er kurz den Verfahrensablauf der Bebauungsplanaufstellung. 
  
Einleitend erläutert Herr Hagemann mittels Beamerpräsentation das Ziel der Planung, die Lage 
des Plangebietes und die Bestandssituation. Darauf aufbauend stellt er die hochbauliche Planung 
inklusive des Nutzungskonzeptes, der Erschließung, der Grundrisse und des Grünkonzeptes vor. 
Ein besonderer Fokus der Darstellungen liegt auf den angestrebten architektonischen Qualitäten 
und dem Umstand, dass die Planungen bedarfsorientiert ausgerichtet sind. 
  
Herr Tacke erläutert die Inhalte der Bebauungsplanung. Er erklärt, warum zur Umsetzung des 
Pflege- und Wohnquartieres eine Bebauungsplanaufstellung notwendig ist. Im Folgenden zeigt er 
auf, mit welchen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung, zum Maß der baulichen Nutzung, 
zu den überbaubaren Grundstücksflächen und zur inneren Erschließung die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens herbeigeführt werden soll. In diesem Zusammenhang vermittelt er das 
zugrundeliegende städtebauliche Konzept, die geplante Abstaffelung Richtung freie Landschaft 
und das Erfordernis verschiedener Fachgutachten im weiteren Verfahren. 
  
Herr Remmert referiert abschließend über die Grundkonzeption des geplanten Pflegequartiers, die 
Unterschiede hinsichtlich verschiedener Pflegeangebote und die Ausrichtung des Funktions-
konzeptes an den Besonderheiten des Standortes Oelde-Lette.  
  
Während der Präsentationen werden seitens der Öffentlichkeit verschiedene Fragen gestellt bzw. 
Anregungen mit Relevanz für die städtebauliche Planung geäußert. Die Fragen werden noch 
während der Vorträge beantwortet, zu den Anregungen wird jeweils kurz Stellung genommen. 
Sowohl die geäußerten Fragen, Hinweise und Anregungen als auch die Antworten der Verwaltung 
bzw. der Gäste sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 
 

Fragen, Hinweise und Anregungen der 
Bürger 

Antworten von den Herren Leson, Steinhüser, 
Heiringhoff, und Tischmann  

Es wird nachgefragt, ob Photovoltaikanlagen 
auf den Dächern des Pflege- und Wohn-
quartiers möglich sind.   

Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit 
von Photovoltaikanlagen auf den Dächern grund-
sätzlich besteht, die Umsetzbarkeit jedoch noch 
im Rahmen eines Energiekonzeptes geprüft wird. 

Es wird angeregt, die geplante barrierefreie 
Wohnbebauung im WA2 mit drei Voll-
geschossen zuzulassen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Durch die 
Begrenzung der Gebäudehöhe zum westlich 
angrenzenden Außenbereich soll ein städtebau-
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lich sinnvoller Übergang zur freien Landschaft 
geschaffen werden. Davon ausgehend ist eine 
Begrenzung der Wohnbebauung im WA2 auf 
zwei Vollgeschosse vorgesehen. 

Es wird nachgefragt, ob nur eine Zufahrt 
vorgesehen ist oder evtl. auch eine zweite 
Zufahrt Richtung Norden realisiert werden 
soll. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine zweite 
Zufahrt Richtung Norden vorgesehen ist 
(zumindest nicht für PKW). Aus diesem Grund ist 
auch der Wendehammer erforderlich, um das 
Rangieren von Müllfahrzeugen im Plangebiet zu 
ermöglichen. 

Es wird sich erkundigt, wie bei der geplanten 
zweigeschossigen Bebauung im WA2 
Barrierefreiheit hergestellt werden soll. In 
diesem Zusammenhang wird gefragt, ob ein 
Fahrstuhl für diese Wohnungen vorgesehen 
ist.   

Es wird der Begriff „barrierefrei“ definiert und 
erläutert, dass z. B. eine Treppe nach dieser 
Definition bestimmte Anforderungen erfüllen 
muss. Es wird darauf hingewiesen, dass 
„barrierefrei“ nicht mit „rollstuhlgerecht“ 
gleichzusetzen ist.   

Es wird um weitere Auskunft bezüglich der 
Terminplanung gebeten.   

Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit noch 
die Ergebnisse verschiedener Fachgutachten 
benötigt werden. Erst dann ist eine genauere 
Aussage zum weiteren Zeitplan möglich. Als eine 
übliche Dauer für ein Bebauungsplanverfahren 
wird ca. 1 Jahr genannt. Darüber hinaus ist mit 
einer Bauzeit von 12 bis 14 Monaten zu rechnen. 
Bei einem Bauantrag nach § 33 BauGB ist eine 
zeitliche Verkürzung bzw. Überlagerung dieser 
Abläufe möglich. Insgesamt kann mit einem 
Baubeginn des Pflege- und Wohnquartiers im 
Frühjahr 2021 gerechnet werden 

Es wird nachgefragt, wo und wie lange die 
Pläne einsehbar sind.   

Die Planunterlagen (Vorentwurf) zur frühzeitigen 
Beteiligung sind im Internet zu finden und bis 
zum 06.03.2020 im Rathaus ausgelegt. Es wird 
zudem darauf hingewiesen, dass im späteren 
Verfahren eine 4-wöchige öffentliche Auslegung 
der Entwurfsunterlagen stattfinden wird. 

 

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt wurden schließt Herr Leson um 18.37 Uhr die 
Veranstaltung und verweist in diesem Zusammenhang noch auf die Möglichkeit der Stellungnahme 
in den nächsten Wochen und diesbezüglich auf den Ansprechpartner der Verwaltung Herrn 
Brandner. 
 
André Leson  David Schuller 
Stadt Oelde, 
Stadtbaurat 

 Schriftführer 
Planungsbüro Hempel + Tacke GmbH 

 
Die Fragen und Anregungen aus der Bürgerversammlung werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird festgestellt, dass die meisten Fragen im Rahmen der Versammlung beantwortet werden 
konnten. Nachfolgende Fragen/Anregungen aus der Versammlung blieben unbeantwortet bzw. 
unterliegen noch der Abwägung:  
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Beschluss: 
 
Die Fragen und Anregungen aus der Bürgerversammlung werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird festgestellt, dass die Fragen i. W. im Rahmen der Versammlung bereits beantwortet werden 
konnten. 
 
Die nachfolgenden Fragen/Anregungen aus der Versammlung blieben unbeantwortet bzw. sind in 
Folge der Abwägung zu prüfen: 
 
Dreigeschossigkeit im WA2-Gebiet 
Nach Prüfung durch die Verwaltung soll im WA2-Gebiet weiterhin nur eine max. Zwei-
geschossigkeit zulässig sein. Durch die Begrenzung der Gebäudehöhe zum westlich 
angrenzenden Außenbereich soll durch die geringeren Gebäudehöhen ein städtebaulich sinnvoller 
Übergang zur freien Landschaft geschaffen werden. 
 
Erschließung des Plangebietes über den nördlich gelegenen Lönsweg 
Eine zweite Zufahrt Richtung Norden ist weiterhin nicht vorgesehen. Die geplante 
Erschließungsanlage ist für den prognostizierten Verkehr aus Sicht der Stadtverwaltung 
hinreichend ausgelegt und der Wendehammer entsprechend dimensioniert. Eine Weiterführung 
der Verkehrsanlagen nach Norden wird ggf. gebietsfremden Durchgangsverkehr im Plangebiet 
hervorrufen und zugleich eine weitere Versiegelung bisher unbebauter Fläche bewirken. 
 
Zusammenfassend soll das Planverfahren unter Berücksichtigung der aufgenommenen Punkte 
fortgesetzt werden. 
 
 

2.) Stellungnahme eines Bürgers vom 18.02.2020 

 
Zunächst begrüße ich dieses Bauvorhaben in vollem Umfang. 
 
Ich bitte darum, leider auch aus täglicher beruflicher Erfahrung, vernünftige Zuwegungen für den 
Rettungsdienst zu schaffen. D. h. gesicherte freie Zufahrt zu den Häusern, am besten mit 
vorgeplanten Halteplätzen für die Fahrzeuge und weiter die Bitte die Aufzüge in den Häusern so zu 
planen dass diese direkt mit der Fahrtrage des Rettungsdienstes zu nutzen sind. Nicht jeder 
Patient kann auf einem sogenannten Tragestuhl sitzen oder in einem Tragetuch über das 
Treppenhaus nach unten gebracht werden. -> z.B. Rückenverletzungen/Frakturen nach Sturz. 
Wenn dieses so Berücksichtigung findet, wäre das sehr gut.  
 
Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Zuwegung zum Gebäude der Pflege- und Wohngemeinschaft wurde in Abstimmung mit dem 
zuständigen Architekten festgesetzt und ist nach Auffassung der Stadt ausreichend bemessen.  
Die Anregung zur innerhäuslichen Gestaltung wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan 
werden hierzu keine Vorgaben getroffen. Die Anregung wurde dem Architekten mit der Bitte um 
Berücksichtigung weitergeleitet. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 
 

A2) Entscheidungen über die Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbarkommunen  

 
Die freiwillige, vorgezogene Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte in der Zeit vom 24.02.2020 bis 13.03.2020. Dabei wurden bisher nur jene Stellen um 
Stellungnahme gebeten, deren Belange durch die vorliegende Planung vorrangig berührt sind. 
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Eine umfassende Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erfolgt 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB im weiteren Planverfahren.  
 
 

1.) Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen vom 28.02.2020  
 

Da in den Bebauungsplan bereits Hinweise bezüglich archäologischer/paläontologischer Belange 
aufgenommen wurden, bestehen keine Bedenken gegen die o. g. Planung. 
 
Beschluss: 
 
Der Hinweis und die Anregungen der LWL-Archäologie für Westfalen werden zur Kenntnis 
genommen. Für den Bebauungsplan ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 
 
2.) Stellungnahme der Wasserversorgung Beckum GmbH vom 05.03.2020 
 

Wir können den Bereich mittels einer Netzerweiterung in der geplanten Stichstraße erschließen. 
Die Löschwasserbereitstellung für den Grundschutz erfolgt über das bestehende Hydrantennetz im 
Umkreis von 300 m an einen Tag mit mittleren Verbrauch mit ca. 96cbm/h über 2 h. 
 
Beschluss: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine hinreichende Menge Löschwasser im Bedarfsfall dem 
Trinkwassernetz entnommen werden kann. Für den Bebauungsplan ergibt sich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 
 

3.) Stellungnahme des Landesbetriebes Straßen.NRW vom 12.03.2020  
 

Durch die Aufstellung des o. a. Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für 
die Errichtung von Gebäuden geschaffen werden, die ambulante Wohngemeinschaften, Tages-
pflege, ein Café und Wohnungen für betreutes Wohnen ermöglichen. 
 
Die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 142 soll über eine Neuanbindung einer öffentlichen 
Erschließungsstraße erfolgen, die im Abschnitt 2, ~ Station 0,835 unmittelbar in die Landesstraße 
806 einmündet. Dieser Streckenabschnitt der Landesstraße liegt innerhalb der festgesetzten Orts-
durchfahrt von Lette. 
 
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 142 werden seitens des Landesbetriebes Straßenbau 
NRW, Regionalniederlassung Münsterland, keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen. 
 
Ich bitte im weiteren Planverfahren folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
 
Für den Neuanschluss der Erschließungsstraße an die Landesstraße 806 ist zur Regelung der 
rechtlichen und technischen Einzelheiten der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen 
der Stadt Oelde und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW – Regionalniederlassung Münsterland – 
auf Grundlage eines Ausbauentwurfes erforderlich. Die erforderlichen Planunterlagen (Über-
sichtsplan, Lageplan i. M. 1 : 500 und Regelquerschnitt mit Deckenaufbauskizze) bitte ich 3 -fach 
zuzusenden.  
 
In dieser Ausführungsplanung sind die im Bebauungsplan eingetragenen Sichtdreiecke sowie die 
Schleppkurven (hier: Müllfahrzeug) zu berücksichtigen. 
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Ich gehe davon aus, dass die von der Landesstraße 806 ausgehenden Geräuschimmissionen 
eigenverantwortlich überprüft werden und dann ggf. notwendige Maßnahmen im Bebauungsplan 
festgesetzt werden. Hinsichtlich der geplanten Wohnnutzung wird von hier vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass eventuelle Ansprüche auf aktiven oder passiven Lärmschutz gegenüber dem 
Straßenbaulastträger der Landesstraße 806 nicht geltend gemacht werden können, da die 
Aufstellung des Bebauungsplanes in Kenntnis der Straße durchgeführt wird. 
 
Inwieweit bei dem geplanten „Pflegeprojekt“ Maßnahmen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
ggf. erforderlich werden (z. B. Querungshilfe im Zuge der L 806) bitte ich bei der weiteren Planung 
zu berücksichtigen. 
 
Beschluss: 
 
Der Hinweis und die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Verwaltungsvereinbarung: 
Außerhalb des Bauleitplanverfahrens wird eine Verwaltungsvereinbarung vorbereitet, welche die 
geforderten Inhalte inkludiert. Weiteres wird hierzu im städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
Lärmimmissionen: 
Im Vorfeld der Planung wurde der Kreis Warendorf um eine entsprechende Einschätzung gebeten. 
Ein Gutachten wurde durch diesen nicht eingefordert. 
 
Querungshilfe: 
Die Notwendigkeit einer Querungshilfe wird außerhalb des Planverfahrens untersucht und ggf. 
umgesetzt. 
 
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 
 

 

4.) Stellungnahmen des Kreises Warendorf 
 
Stellungnahmen vom 18.03.2020 
 

Untere Wasserbehörde – Wasserwirtschaft und Gewässerschutz: 
Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung inhaltlich zugestimmt.  
Jedoch bitte ich den Widerspruch zwischen Kap. 4.6 Entwässerung und Kap. 4.8 Gewässerschutz 
zu bereinigen. In Kap. 4.6 wird aufgrund der Staunässe der anstehenden Böden festgestellt, dass 
eine Versickerung nicht möglich ist. Unter Gewässerschutz dagegen soll bei einer möglichen 
Wasserhaltung während der Bauphase das anfallende Grundwasser versickert werden.  
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Der Planung wird inhaltlich zugestimmt. 
[…] 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 

Gegen die geplante Aufstellung des Bebauungsplans bestehen aus naturschutzrechtlicher Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Eine abschließende Stellungnahme meinerseits ist zum derzeitigen Planungsstand jedoch noch 
nicht möglich, da im weiteren Verfahren Aussagen zum Artenschutz zu erarbeiten sind. 
Insbesondere der realistische Erhalt der randständigen Baum- und Gehölzstrukturen ist zur 
Eingriffsminimierung und Minimierung der Artenschutzkonflikte anzustreben. 
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Immissionsschutz: 
 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes werden zu der o. a. Bauleitplanung folgende Bedenken 
bzw. Anregungen vorgetragen: 
 
Im Begründungstext wird unter dem Punkt Immissionsschutz ausgeführt, dass aufgrund der 100 m 
nordwestlich gelegenen Tierhaltung zunächst weitere Untersuchungen hinsichtlich der im Plan-
gebiet zu erwartenden Geruchsimmissionen vorgenommen werden. Hier liegen keine Erkenntnisse 
(Daten) über diesen Betrieb vor. 
 
Erst wenn die Ergebnisse hier vorgelegt werden, kann eine abschließende Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
 
Beschluss: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Untere Wasserbehörde – Wasserwirtschaft und Gewässerschutz:  
Die Hinweise zur Niederschlagsentwässerung werden zur Kenntnis genommen und die 
Begründung entsprechend angepasst. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Die Ergebnisse des inzwischen vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurden in die 
Planzeichnung übernommen. 
 
Die vorhandenen randständigen Baum- und Gehölzstrukturen werden soweit möglich erhalten. 
Hierzu wurden entsprechend Festsetzungen formuliert. Die vorhandene Baum- und Gehölz-
struktur im Westen des Plangebietes kann nicht erhalten werden, da diese das dortige Baufeld 
unverhältnismäßig einschränkt. Da eine Eingrünung zum Außenbereich aber durch die Verwaltung 
ausdrücklich gewünscht ist, ist die Anpflanzung einer neuen Heckenanlage festgesetzt.  
 
Immissionsschutz: 
In der Zwischenzeit wurde durch ein Fachbüro ein Gutachten zu den landwirtschaftlichen Geruchs-
immissionen eingeholt. Die Berechnungen führen zu dem Ergebnis, dass die Immissionswerte der 
Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) für Wohngebiete in Höhe von 10 % der Jahresstunden im 
gesamten Plangebiet eingehalten und unterschritten werden.  
 
Da der Immissionswert für Wohngebiete nicht ausgeschöpft wird, bestehen weiterhin Entwick-
lungsmöglichkeiten für die landwirtschaftlichen Betriebe. Sollte hier eine Verdoppelung des 
Tierbestandes erfolgen, so wäre in dem Plangebiet eine Geruchsbelastung von bis zu 12 % der 
Jahresstunden zu verzeichnen. Die Geruchsbelastung läge dann in einer für ein Wohngebiet am 
Rande zum landwirtschaftlichen Außenbereich typischen Größenordnung. Diese Geruchs-
belastung wird für derart gelegene Wohngebiete allgemein als zulässig erachtet.  
 
Die höhere Geruchsbelastung wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens rechtlich gesichert. 
Durch diese rechtliche Sicherung der Geruchsbelastung werden die landwirtschaftlichen Betriebe 
nicht über das heute schon vorhandene Maß in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. 
 
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
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Erweiterte Stellungnahmen vom 02. und 07.09.2020 
 

Untere Naturschutzbehörde: 
 
Laut artenschutzrechtlichem Fachbeitrag kann ein Vorkommen von Fledermäusen nicht 
ausgeschlossen werden. Um eine Betroffenheit gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen, wird als 
Vermeidungsmaßnahme für die Abbrucharbeiten der Garagenreihe nahegelegt, die Dachkon-
struktion behutsam von Hand abzunehmen, um alle Bereiche einsehen zu können, bevor der 
Abbruch erfolgt.  
  
Die Formulierung „Es wird empfohlen, im Zuge der Abbrucharbeiten die Dachkonstruktion der 
Garagenreihe behutsam von Hand abzunehmen,…“ sollte durch „Im Zuge der Abbrucharbeiten ist 
die Dachkonstruktion der Garagenreihe behutsam von Hand abzunehmen,…“ in den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans ersetzt werden. Zudem sind alle Garagen vor Abriss einmal 
zu begehen, um ausschließen zu können, dass sich Fledermäuse oder Vögel darin befinden. 
Diese Tätigkeiten sind von fachkundigem Personal auszuführen. Auch dies sollte in die textlichen 
Festsetzungen mit aufgenommen werden.  
Im Detail prüfen wir den Bebauungsplan bei der Beteiligung. 
 
Immissionsschutz: 
Aus gesundheitlicher Sicht bestehen keine Bedenken zum Vorhaben. 

Aus dem Geruchsgutachten geht hervor, dass Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 8 % 
(am nordöstlichen Rand des Plangebiets) zu erwarten und damit die Immissionsrichtwerte der 
GIRL für Wohngebiete im gesamten Plangebiet unterschritten sind.  

Bei einer Verdoppelung der Tierbestände sind am nordöstlichen Rand in einem sehr kleinen 
Teil des Plangebiets Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 12 % zu erwarten. Für etwa ein 
Viertel des Plangebiets werden Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 11 % erwartet. Diese 
geringfügigen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der GIRL für Wohngebiete können 
vor dem Hintergrund der Nähe des Plangebiets zum Außenbereich akzeptiert werden. 

Es wird angeregt, in der Legende des Bebauungsplans auf das Geruchsgutachten hinzuweisen. 
 

Beschluss: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Der Anregung wird gefolgt und der Hinweis des Bebauungsplanes entsprechend angepasst. 
 
Immissionsschutz: 
Der Anregung wird gefolgt und die Legende des Bebauungsplanes entsprechend angepasst. 
 
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 

 
5.) Stellungnahme der Stadtwerke Ostmünsterland vom 19.03.2020  
 
Aus Sicht der Stadtwerke Ostmünsterland spricht nichts gegen die Aufstellung des oben 
genannten Bebauungsplanes. Die Versorgung des Plangebietes mit Strom und Erdgas ist 
gegeben.  Wir bitten um ausreichend Platz zur Verlegung der Strom- und Gasver 
sorgungsleitungen. Des Weiteren bitten wir darum die Straßenbeleuchtung in die Planung mit 
einzubeziehen, da davon auch die Lage der Leitungstrasse für die Versorgungsleitungen abhängig 
ist. 
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Beschluss: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Versorgung des Plangebietes gesichert ist. Die 
Planung der Straßenbeleuchtung ist Bestandteil des städtebaulichen Vertrages, welcher parallel 
zum Aufstellungsverfahren erarbeitet und beschlossen werden soll. Für den Bebauungsplan ergibt 
sich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Der Anregung wird wie dargelegt gefolgt. 
 
 

B)  Städtebaulicher Vertrag 
 

Zur Umsetzung des Verfahrens ist ein städtebaulicher Vertrag mit den Grundstückseigentümern 
vor Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB abzuschließen. Der mit den Eigentümern 
endverhandelte Vertrag nebst Vertragsanlagen ist als Anlage beigefügt. Das Vertragswerk wird zur 
Kenntnis genommen, der Ausschuss empfiehlt folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt den städtebaulichen Vertrag zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 142 
„Lette – Pflege- und Wohngemeinschaft " der Stadt Oelde. 
Die notarielle Beurkundung des Vertrages muss vor dem Ratsbeschluss über die Offenlage 
erfolgen. 
 
 

C)  Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 

Der Bebauungsplan Nr. 142 „Lette – Pflege- und Wohngemeinschaft“ der Stadt Oelde – ein-
schließlich Begründung – ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 G vom  
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728, 1793), öffentlich auszulegen. Die von der Planung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 
abzustimmen. 
 
Bei anhaltenden Beschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie soll die Auslegung 
entsprechend § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren (Planungssicherungsgesetz – PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im 
Internet ersetzt werden. Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG wird ein zusätzliches Informationsangebot 
ermöglicht. In diesem Sinne besteht die Möglichkeit, eine Zusendung der Unterlagen anzufordern 
oder eine Einsichtnahme der Unterlagen in der Stadtverwaltung nach vorheriger Terminabsprache 
vorzunehmen.  
 
Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
 
 
 
 
 
Anlage(n) 
Anlage 1:  Geltungsbereich, Entwurf 
Anlage 2:  Planzeichnung, Entwurf 
Anlage 3:  Begründung, Entwurf 
Anlage 4:  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Anlage 5:  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Ergänzung 
Anlage 6:  Gutachten zu Geruchsimmissionen 
Anlage 7:  Städtebaulicher Vertrag  
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